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B e k a n n t m a c h u n g 

über die Gültigkeit 

- der Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde Südlohn 

- der Wahl der Vertretung der Gemeinde Südlohn 

am Sonntag,14.09.2025 bzw. Sonntag, 28.09.2025 

 

Der Rat der Gemeinde Südlohn hat, nach Vorprüfung durch den Wahlprüfungsausschuss am 26.11.2025, in 

seiner Sitzung am 10.12.2025 gem. § 40 Abs. 1 Buchst. d) und § 46b Kommunal-wahlgesetz (KWahlG) vom 

30.06.1998 (GV. NRW. S. 454, ber. 509, 1999 S. 70), in der derzeit geltenden Fassung, 

- die Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde Südlohn 

- die Wahl der Vertretung der Gemeinde Südlohn 

vom 14.09.2025 bzw. 28.08.2025 für gültig erklärt. 

Der Beschluss des Rates wird hiermit gem. § 65 Kommunalwahlordnung (KWahlO) vom 31.08.1993 

(GV.NRW. S. 592, ber. 967), in der derzeit geltenden Fassung, öffentlich bekannt gemacht. 

Gegen den Beschluss kann gemäß § 41 KWahlG binnen eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Ver-

waltungsgericht in Münster erhoben werden. 

 

Südlohn, den 17.12.2025 

 

Markus Lask 

Der Bürgermeister 
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B e k a n n t m a c h u n g 

 
Einziehung von Teilflächen der Industriestraße im OT Oeding nach dem 

Straßen- und Wegegesetz des Landes NRW (StrWG NRW) 

 
Die Industriestraße im Ortsteil Oeding liegt im Gebiet des Bebauungsplan Nr. 07 „Gewerbe- und Industrie-

gebiet Oeding“. Von der in dem beigefügten Lageplan rot dargestellten Teilfläche dieses Straßenabschnittes 
(blau) wird das Betriebsgelände der Bewital Unternehmensgruppe erschlossen. 

 
Der o.g. Straßenabschnitt wird bereits jetzt durch das anliegende Unternehmen genutzt. Der Eigentümer 

möchte diese Fläche nun erwerben. Hierfür ist die Einziehung des Straßenabschnittes erforderlich. 

 
Das Wegeeinziehungsverfahren ist gem. § 7 Straßen- und Wegegesetz des Landes NRW (StrWG NRW) 3 

Monate vor Einziehung ortsüblich bekannt zu machen, um Gelegenheit zu Einwendungen zu geben. Die 
Einwendungsfrist wird auf den genannten Zeitraum festgesetzt. 

 
Ein Lageplan, aus der der genaue Teilbereich der einzuziehenden Straßenfläche ersichtlich ist, kann in der 

Zeit vom 

 
05. Januar bis 05. April 2026 (einschließlich) 

 
während der Dienststunden bei der Gemeinde Südlohn, Winterswyker Straße 1, 46354 Südlohn, Zimmer 1.7 

(1. OG), eingesehen werden. 

 
Einwendungen können schriftlich erhoben oder zur Niederschrift bei der Gemeinde erklärt werden. 

 
Südlohn, den 17.12.2025 

 
Markus Lask 
Der Bürgermeister 
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B e k a n n t m a c h u n g 

 
Wirtschaftsplan 

Kultur- und Freizeitbetrieb der Gemeinde Südlohn 

für das Wirtschaftsjahr 2026 
 

Aufgrund des § 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666) in der z.Z. gültigen Fassung in Verbindung mit der Ei-

genbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO –Artikel 16 des Gesetzes über ein Neues 

Kommunales Finanzmanagement für Gemeinde im Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 – GV NRW 
S. 644) in der z.Z. gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Südlohn am 10.12.2025 folgenden Wirt-

schaftsplan beschlossen: 
 

§ 1 
 

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kultur- und 

Freizeitbetriebes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden 
Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, 

wird  
 

im Ergebnisplan mit 

Gesamtbetrag der Erträge auf  549.240 € 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  406.670 € 

  
im Finanzplan mit 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit auf  521.760 € 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf  292.130 € 
 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und 
der Finanzierungstätigkeit auf  0 € 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und 

der Finanzierungstätigkeit auf  0 € 
 

festgesetzt.  
§ 2 

 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 0 € festgesetzt.  
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

 

§ 4 
 

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen. 
 

 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird 
auf 270.000 € festgesetzt. 
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Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Absatz 6 Satz 2 GO NRW in der aktuell gültigen Fassung die 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen 

und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn 

 

a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 

b. die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-

nungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

Südlohn, 18.12.2025 

 
Markus Lask 

Bürgermeister 
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